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§ 38d AMSG Überbetriebliche
Lehrausbildung

 AMSG - Arbeitsmarktservicegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Soweit berufliche Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche nicht durch Vermittlung auf Lehrstellen oder

andere Maßnahmen sichergestellt werden können, hat das Arbeitsmarktservice geeignete

Ausbildungseinrichtungen mit der überbetrieblichen Lehrausbildung zu beauftragen.

2. (2)Der Verwaltungsrat hat Richtlinien für die überbetriebliche Ausbildung, die den berufsausbildungsrechtlichen

Vorschriften für Ausbildungseinrichtungen vergleichbare Qualitätsstandards enthalten, zu erlassen. Die

Richtlinien haben auf die Verpflichtung zur Setzung gezielter Bemühungen zur Übernahme der auszubildenden

Personen in ein betriebliches Lehrverhältnis Bedacht zu nehmen und können daher auch Ausbildungsverträge,

die sich nicht über die gesamte Lehrzeit erstrecken, zulassen, soweit dadurch eine umfassende Ausbildung im

jeweiligen Lehrberuf mit dem Ziel des Lehrabschlusses nicht gefährdet wird. Die Richtlinien haben Bestimmungen

über die während der Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen zu gewährenden

Ausbildungsbeihilfen zu enthalten.

3. (3)Die Einhaltung der Qualitätsstandards ist vertraglich zu vereinbaren. Falls erforderlich, hat das

Arbeitsmarktservice die Erfüllung von Auflagen im Sinne des § 30 Abs. 3 BAG auszubedingen.

4. (4)Personen, die eine überbetriebliche Lehrausbildung in einer Ausbildungseinrichtung erhalten, gelten nicht als

Dienstnehmer im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400/1988. Ausbildungsbeihilfen gelten für

die Lohnsteuer nicht als steuerpflichtiger Lohn und für sonstige Abgaben nicht als Entgelt. Für

Ausbildungsbeihilfen ist insbesondere auch keine Kommunalsteuer zu entrichten.
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